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Bitte in der Anlwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Energielenkungsgesetz 1982 
geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 50.905/3-V/1/84 vom 22. Februar 1984 

Gegen den Inhalt des übersandten Entwurfes eines .Bundes­

gesetzes, mit dem das Energielenkungsgesetz 1982 geändert 

wird, wird kein Einwand erhoben. 

Die grundsätzlichen Bedenken gegen die Verfassungsbestimmung 

des Art. I und die LastverteilungsorganisatiQn, auf die be­

reits in früheren Stellungnahmen zum Energielenkungsgesetz, 

z.B. mit Schreiben vom 22. April 1976, .21. Präs.Abt. II -

1171/4, hingewiesen wurde, bleiben jedoch weiterhin aufrecht. 

Auch der vorliegende Entwurf sieht in seinem Art. I eine 

verfassungsrechtliche Blankettnorm vor, wie sie in zahl­

reichen Bundesgesetzen wirtschaftslenkenden Charakters ver­

wendet wird, obwohl sich die Länder immer wieder gegen diese 

Form der Verfassungsänderung ausgesprochen haben, zumal da­

durch das bestehende System der Kompetenzverteilung immer 

unübersichtlicher wird. 

Gegen unabdingbare Kompetenzverschiebungen zugunsten des 

Bundes werden keine Einwände erhoben. Eingriffe in die 
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Landeszuständigkeit sollten jedoch auf das unumgänglich not­

wendige Ausmaß beschränkt bleiben und prinzipiell durch ent­

sprechende Kompetenzübertragungen auf die Länder ausge­

glichen werden. Grundsätzlich sollten aber die vorgesehenen 

Lenkungsmaßnahmen für Energieträger auf der Grundlage der 

bestehenden Kompetenzverteilung geregelt werden. Als mögliche 

Anknüpfungspunkte kämen beispielsweise die Kompetenztat­

bestände "Normenwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 5 B-VG), "Ange­

legenheiten des Gewerbes und der Industrie" (Art. 10 Abs. 1 

Z. 8 B-VG), "Verkehrswesen' bezüglich der Eisenbahn und der 

Luftfahrt sowie der Schiffahrt, soweit diese nicht unter 

Art. 11 B-VG fällt" (Art. 10 Abs. 1 z. 9"B-VG), "Kraftfahr­

wesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG), "Straßenpolizei" (Art. 11 

Abs. 1 Z. 4 B-VG) u.a. in Frage. Als möglicher Weg käme etwa 

die im Bundesgesetz über Verkehrsbeschränkungen zur Sicherung 

der Treibstoffversorgung, BGBI.Nr. 5/1974, i.d.F. des Bundes­

gesetzes BGBI.Nr. 402/1974, verwirklichte Lösung in Betracht, 

wo eine dem Ärt. 11 B-VG nachgebildete Regelung getroffen 

worden ist. 

Hinsichtlich der Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Elek­

trizitätsversorgung wäre eine Regelung im Sinne der Kompe­

tenzverteilung (vgl. Art. 12 Abs. 1 Z. 5 B-VG) unter Beachtung 

der organisch gewachsenen Strukturen der Elektrizitäts­

wirtschaft im Sinne des 2. Verstaatlichungsgesetzes herbeizu­

führen. 

Die bestehende Form der Lastverteilungsorganisation wird 

zugunsten einer vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie ausgehenden, in Krisenzeiten völlig von ihm be­

stimmten, zentral gelenkten Steuerung der Stromaufbringung 

und der Stromabgabe geändert. Da die praktische Abwicklung 

von Lastverteilungsmaßnahmen unabdingbar im engsten Zusammen­

hang mit der Betriebs- und Geschäftstätigkeit der Elektri­

zitätsversorgungsunternehmen, deren technischen Einrichtungen 

und vertraglichen Möglichkeiten steht, kann die vorgesehene 
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Regelung, die eine ausschließlich von außen gesteuerte 

Abwicklung der Stromversorgung vorsieht, in der Praxis 

eine optimale Lösung bringen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle derBu~desländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen ~, 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e ~ n 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 
.Al . 

/!likt-r-
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